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Corporate Governance

Konzernstruktur
Operative Konzernstruktur 
Die Sonova Gruppe mit Sitz in Stäfa, Schweiz, ist in über 100 
Ländern aktiv. Sonova verfügt über Gruppengesellschaften in 
mehr als 30 Ländern sowie über ein Netzwerk von unabhängigen 
Distributoren in zusätzlichen Märkten. Angaben zu den Geschäfts-
segmenten können Anhang 6 zur Konzernjahresrechnung ent-
nommen werden.

Kotierte Gesellschaften
Die Sonova Holding AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert. 
Ausser der Dachgesellschaft Sonova Holding AG ist keine Gesell-
schaft, die zum Konsolidierungskreis der Sonova Gruppe gehört, 
an einer Börse kotiert.

Ausgewählte Kennzahlen zur Aktie der Sonova Holding AG per 
31. März: 

2017 2016 2015

Börsenkapitalisierung  
in CHF Mio. 9’087 8’182 9’089

in % des Eigenkapitals 426 % 429 % 486 %

Aktienkurs in CHF 138,90 122,80 135,30

Sitz 8712 Stäfa, Schweiz
Kotierung SIX Swiss Exchange 
Valoren-Nr. 1254978 
ISIN CH0012549785 
Ticker-Symbol SOON
Nennwert CHF 0,05

Nicht kotierte Gesellschaften
Die Übersicht der wesentlichen Konzerngesellschaften der Sonova 
Gruppe per 31. März 2017 findet sich in der Konzernjahresrech-
nung im Anhang 35.

Eine gute Corporate Governance ist für Sonova von entscheiden-
der Bedeutung, weshalb wir in dieser Hinsicht hohe Standards 
anstreben. Was «gute Corporate Governance» bedeutet, entwi-
ckelt sich ständig weiter, weshalb wir uns fortlaufend neuen 
Anforderungen anpassen.

Compliance ist ein wesentliches Element unserer Unternehmens-
kultur und fester Bestandteil unserer Grundwerte. Daher haben 
wir auch im Geschäftsjahr 2016 / 17 das Compliance-Programm 
der Sonova Gruppe weiter verstärkt und den Schwerpunkt dabei 
weltweit auf Schulungen, Prozessverbesserungen und die sorg-
fältige Prüfung unserer Geschäftspartner gelegt. Unsere anhal-
tenden Compliance-Bemühungen unterstützen uns dabei, unsere 
Werte eines ethischen Verhaltens und kompromissloser Integrität 
zu leben.

Die Corporate Governance bei Sonova stützt sich auf einschlägige 
Standards und Praktiken und setzt diese in ihrer Struktur um. 
Das Unternehmen erfüllt die Anforderungen des Schweizerischen 
Obligationenrechts, die Richtlinie betreffend Informationen zur 
Corporate Governance der SIX Swiss Exchange sowie die im 
«Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance» festge-
legten Standards. Im Folgenden werden die Corporate-Gover-
nance-Grundsätze zur Führung und Kontrolle der Sonova Gruppe 
vorgestellt und Hintergründe zu den Führungsorganen der 
Gruppe per 31. März 2017 dargelegt. Alle relevanten Dokumente 
sind auf der Webseite von Sonova unter der Rubrik Corporate 
Governance abrufbar: www.sonova.com/de/investoren/über-
sicht. Aus Gründen der Klarheit und Transparenz wird der Ver-
gütungsbericht als eigenes Kapitel dieses Geschäftsberichts 
präsentiert.

Transparenz ist eines der wichtigsten Elemente einer guten Corporate 
Governance, zu der sich Sonova verpflichtet hat.

http://www.sonova.com/de/investoren/übersicht
http://www.sonova.com/de/investoren/übersicht
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Aktionariat
Registrierte Aktionäre
Der Aktienbesitz der im Aktienregister registrierten Aktionäre 
verteilte sich per 31. März wie folgt:

Anzahl Aktien
Eingetragene Aktionäre 

31.3.2017
Eingetragene Aktionäre 

31.3.2016

1 – 100 6’361 6’664

101 – 1’000 9’918 10’409

1’001 – 10’000 1’369 1’398

10’001 – 100’000 218 189

100’001 – 1’000’000 29 33

> 1’000’000 7 5

Total registrierte 
Aktionäre 17’902 18’698

Bedeutende Aktionäre
Die folgende Übersicht zeigt die im Aktienregister registrierten 
Aktien bedeutender Aktionäre per 31. März. Nominees sind ohne 
Stimmrecht registriert. Bedeutende Aktionäre halten möglicher-
weise auch nicht registrierte Aktien. Diese sind unter «Nicht 
registriert» rapportiert:

2017 2017 2016 2016

Anzahl Aktien In % Anzahl Aktien In %

Beda Diethelm1) 6’656’009 10,17 6’652’259 9,98

Chase  
Nominees Ltd.2) 5’586’951 8,54 6’559’041 9,84

Hans-Ueli Rihs1) 3’819’000 5,84 4’013’000 6,02

Nortrust  
Nominees Ltd.2) 3’030’549 4,63 2’641’556 3,96

Andy Rihs1) 2’064’979 3,16 2’344’979 3,52

Registrierte 
Aktionäre mit  
Anteilen unter 3 % 23’170’979 35,42 22’708’639 34,09

Nicht registriert 21’094’420 32,24 21’706’913 32,59

Total Aktien 65’422’887 100,00 66’626’387 100,00

1)  Die Altaktionäre Andy Rihs, Beda Diethelm und Hans-Ueli Rihs waren  
bereits vor der Publikumsöffnung im November 1994 Aktionäre.  
Zwischen ihnen bestehen keine Aktionärsbindungsverträge und sie können  
frei handeln. 

2)  Registriert ohne Stimmrecht.

Informationen zu Aktionären der Sonova Holding AG, die im Ge-
schäftsjahr 2016 / 17 Beteiligungen von über 3 % oder eine Redu-
zierung der Beteiligung unter 3 % gemeldet haben, finden Sie auf 
der Website der Offenlegungsstelle der SIX Swiss Exchange www.
six-exchange-regulation.com/de/home/publications/ significant- 
shareholders.html. 

Kreuzbeteiligungen
Es bestehen keine Kreuzbeteiligungen zwischen der Sonova Holding  
AG und anderen Unternehmen.

Statuten
Die Statuten der Sonova Holding AG blieben im Geschäftsjahr 
2016 / 17 unverändert, mit Ausnahme von Artikel 3: Das Aktien-
kapital gemäss bisherigem Artikel 3 wurde entsprechend dem 
Beschluss der Generalversammlung 2016 reduziert (siehe nach-
folgend unter «Kapitalstruktur»; die Statuten sind verfügbar 
 unter www.sonova.com/de/investoren/statuten).

Kapitalstruktur
Aktienkapital
Per 31. März 2017 beläuft sich das ordentliche Aktienkapital der 
Sonova Holding AG auf CHF 3’271’144,35, ist vollständig einge-
zahlt und aufgeteilt in 65’422’887 Namenaktien mit einem Nenn-
wert von jeweils CHF 0,05.

Die Sonova Holding AG hat weder Partizipations- noch Genuss-
scheine ausgegeben.

Mit Ausnahme der von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Ak-
tien entspricht jede Aktie einer Stimme an der Generalversamm-
lung und ist dividendenberechtigt. Per 31. März 2017 hielt das 
Unternehmen 100’190 eigene Aktien (Vorjahr: 1’209’989), wo-
von 92’000 über eine zweite Handelslinie im Rahmen des Aktien-
rückkaufprogramms erworben wurden.

Genehmigtes und bedingtes Kapital
Genehmigtes Kapital
Die Sonova Holding AG besitzt kein genehmigtes Kapital.

Bedingtes Kapital
Die Generalversammlung 2005 hat der Schaffung eines beding-
ten Aktienkapitals von 3’301’120 Namenaktien mit einem Nenn-
wert von je CHF 0,05 zugestimmt, um die finanzielle Flexibilität 
des Unternehmens zu erhöhen. Dieses Kapital darf für die Aus-
übung von Options- und Wandelrechten verwendet werden, die 
in Verbindung mit Anleihensobligationen oder ähnlichen Obli-
gationen der Gesellschaft zum Zwecke der Finanzierung der Über-
nahme von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligun-
gen eingeräumt werden.

An den Generalversammlungen 1994 und 2000 wurde bedingtes 
Aktienkapital von 8’000’000 Namenaktien mit einem Nennwert 
von je CHF 0,05 geschaffen, um im Rahmen eines Beteiligungs-
programms Kadermitarbeitern der Sonova Gruppe Aktien des 
Unternehmens anbieten zu können.

http://www.six-exchange-regulation.com/de/home/publications/significant-shareholders.html
http://www.six-exchange-regulation.com/de/home/publications/significant-shareholders.html
http://www.six-exchange-regulation.com/de/home/publications/significant-shareholders.html
http://www.sonova.com/de/investoren/statuten
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Aktienrückkaufprogramm
Wie am 17. November 2014 angekündigt, hat die Sonova Holding 
AG ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von insgesamt maximal 
CHF 500 Mio. initiiert. Die Anteile werden über eine zweite Han-
delslinie innerhalb eines Zeitraums von maximal drei Jahren bis 
Ende 2017 zurückgekauft. Bis 31. März 2017 wurden insgesamt 
1’842’400 Aktien im Wert von insgesamt CHF 241’007’355,90 
zurückgekauft. Im Zuge der am 4. Mai 2016 angekündigten Über-
nahme von AudioNova hat Sonova das Aktienrückkaufprogramm 
bis auf weiteres ausgesetzt. Den aktuellen Stand des Programms 
finden Sie unter www.sonova.com/de/investoren/laufendes-    
aktienrückkaufprogramm-2014-2017.

Beschränkung der Übertragbarkeit und  
Nominee-Eintragungen
Beschränkung der Übertragbarkeit pro Aktienkategorie
Um als Aktionär mit vollen Stimmrechten anerkannt zu werden, 
muss der Erwerber von Aktien einen schriftlichen Antrag auf Ein-
tragung ins Aktienregister stellen. Die Gesellschaft kann die Ein-
tragung im Aktienbuch verweigern, wenn der Antragsteller nicht 
ausdrücklich erklärt, dass er die Aktien im eigenen Namen und 
auf eigene Rechnung erworben hat und halten wird. Die Gesell-
schaft kann die Eintragung des Erwerbers als stimmberechtigter 
Aktionär bzw. Nutzniesser ausserdem verweigern, wenn die von 
ihm gehaltenen Aktien 5 % der im Handelsregister ausgewiese-
nen Gesamtzahl von Aktien überschreiten würden (Art. 8 Abs. 6 
der Statuten). Verbundene Parteien gelten als eine Person. Diese 
Eintragungsbeschränkung gilt nicht für Altaktionäre. Der Verwal-
tungsrat kann aus begründetem Anlass Ausnahmen gewähren; 
dafür ist kein besonderes Stimmenquorum erforderlich.

Gewährung von Ausnahmen im Berichtsjahr
Im Berichtsjahr hat der Verwaltungsrat keine Ausnahmen ge-
währt.

Zulässigkeit von Nominee-Eintragungen
Der Verwaltungsrat kann in einem Reglement bestimmen, unter 
welchen Voraussetzungen Treuhänder / Nominees als Aktionäre 
mit Stimmrecht anerkannt werden (Art. 8 Abs. 5 der Statuten, 
einsehbar unter www.sonova.com/de/investoren/statuten).

Verfahren und Voraussetzungen zur Aufhebung  
von statutarischen Privilegien und Beschränkungen  
der Übertragbarkeit
Zur Aufhebung genügt ein Beschluss der Generalversammlung, 
bei dem die relative Mehrheit der abgegebenen Stimmen zu-
stimmt.

Weitere Informationen zum bedingten Aktienkapital können Art. 4 
der Statuten unter www.sonova.com/de/investoren/statuten ent-
nommen werden.

Optionen
Im Laufe des Geschäftsjahres 2016 / 17 wurden unter dem lang-
fristigen Beteiligungsplan von Sonova (EEAP) insgesamt 378’652 
Optionen inklusive Stock Appreciation Rights (SARs) ausgege-
ben. Im Geschäftsjahr 2015 / 16 hatte die Anzahl 298’520 und 
im Geschäftsjahr 2014 / 15 308’459 betragen. Per 31. März 2017 
waren noch 1’226’072 Optionen und SARs ausstehend (verglichen 
mit 1’113’982 im Vorjahr). Jede dieser Optionen berechtigt zum 
Bezug einer Namenaktie von nominal CHF 0,05 der Sonova 
 Holding AG. Der EEAP ist im Vergütungsbericht (beginnend auf 
Seite 50) und in Anmerkung 31 der Konzernjahresrechnung ge-
nauer beschrieben.

Wandelanleihen
Die Sonova Holding AG hat keine Wandelanleihen ausgegeben.

Kapitalveränderungen
Per 31. März setzte sich das Kapital der Sonova Holding AG wie 
folgt zusammen: 

2017 2016 2015

Ordentliches Kapital  
(in CHF) 3’271’144 3’331’319 3’358’664

Total Aktien 65’422’887 66’626’387 67’173’287

Bedingtes Kapital (in CHF) 266’107 266’107 266’107

Bedingte Aktien 5’322’133 5’322’133 5’322’133

Vom ursprünglich maximal bewilligten bedingten Aktienkapital 
in der Höhe von 8’000’000 Aktien wurden vor dem Geschäftsjahr 
2016 / 17 insgesamt 5’978’987 Aktien mit einem Nennwert von 
jeweils CHF 0,05 ausgegeben. Im Geschäftsjahr 2014 / 15 hat 
Sonova entschieden, die Aktien zur Erfüllung ihrer Verpflichtun-
gen im Rahmen des langfristigen Beteiligungsplans am Markt zu 
kaufen und keine Aktien aus dem bedingten Aktienkapital aus-
zugeben. Entsprechend beträgt das noch zur Verfügung stehende 
Aktienkapital für langfristige Beteiligungspläne unverändert 
2’021’013 Aktien.

Das am 7. Juli 2005 geschaffene bedingte Aktienkapital von 
3’301’120 Namenaktien zur Erhöhung der finanziellen Flexibili-
tät wurde bisher nicht verwendet.

An der Generalversammlung 2016 wurde eine Herabsetzung  
des Aktienkapitals um CHF 60’175 durch die Vernichtung von 
1’203’500 Namenaktien genehmigt. Diese Kapitalherabsetzung 
war das Ergebnis des weiter unten erläuterten Aktienrückkauf-
programms, in dessen Rahmen das Unternehmen zwischen dem 
1. April 2015 und dem 31. März 2016 546’900 Namenaktien 
zu rück kaufte.

http://www.sonova.com/de/investoren/laufendes-aktienrückkaufprogramm-2014-2017
http://www.sonova.com/de/investoren/laufendes-aktienrückkaufprogramm-2014-2017
http://www.sonova.com/de/investoren/statuten
http://www.sonova.com/de/investoren/statuten
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Verwaltungsrat
Einführung
Der Verwaltungsrat hat die Oberleitung der Gesellschaft inne und 
die Oberaufsicht der Geschäftsführung (siehe Art. 716a Abs. 1 
des Schweizerischen Obligationenrechts).

Exekutive Funktionen
Kein Mitglied des Verwaltungsrates hat bei der Sonova Holding 
AG oder einer ihrer Tochtergesellschaften eine exekutive Funk-
tion inne oder eine solche in den vergangenen drei Jahren inne-
gehabt.

Geschäftsbeziehungen von Verwaltungsratsmitgliedern  
mit der Sonova Holding AG oder ihren Tochterunternehmen
Abgesehen von den in Anhang 29 der Konzernjahresrechnung 
offengelegten Transaktionen bestehen keine Geschäftsbeziehun-
gen zwischen einzelnen Verwaltungsratsmitgliedern, einschlies-
slich der von ihnen vertretenen Unternehmen oder Organisatio-
nen, und der Sonova Holding AG.

Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen
Abgesehen von in den Biografien enthaltenen Angaben bekleidet 
kein Mitglied des Verwaltungsrates eine Position in einem leiten-
den oder überwachenden Organ einer bedeutenden privat- oder 
öffentlich-rechtlichen Organisation, Institution oder Stiftung, hat 
eine ständige Führungs- oder Beratungsfunktion bei einer bedeu-
tenden Interessenvereinigung inne oder übt ein öffentliches oder 
politisches Amt aus.

Mandate ausserhalb der Sonova Holding AG
Kein Mitglied des Verwaltungsrates darf mehr als vier zusätzliche 
Mandate in börsenkotierten Gesellschaften und insgesamt nicht 
mehr als sechs zusätzliche Mandate wahrnehmen. Die folgenden 
Mandate fallen nicht unter diese Beschränkungen:

• Mandate in Gesellschaften, die von Sonova kontrolliert  
werden, oder in Gesellschaften, die Sonova kontrollieren;

• bis zu zehn Mandate, die auf Wunsch von Sonova oder  
auf Wunsch von Gesellschaften, die von Sonova kontrolliert 
werden, wahrgenommen werden;

• bis zu sechs Mandate in Verbänden, gemeinnützigen Organi-
sationen, Stiftungen, Trusts und Personalfürsorgestiftungen.

Einzelheiten finden Sie in Art. 30 der Statuten, einsehbar unter 
www.sonova.com/de/investoren/statuten.

Wahl und Amtszeit
Wahlverfahren und Amtszeitbeschränkungen
Laut Art. 16 Abs. 2 der Statuten der Sonova Holding AG muss der 
Verwaltungsrat aus mindestens drei und maximal neun Mitglie-
dern bestehen. Die Verwaltungsräte werden durch die General-
versammlung der Aktionäre gewählt (Art. 10 Abs. 2 der Statuten, 
einsehbar unter www.sonova.com/de/investoren/statuten).

Wiederwahlen für weitere Amtszeiten sind möglich. Nach Vollen-
dung des 70. Lebensjahres scheiden Mitglieder des Verwaltungs-
rates an der nächsten ordentlichen Generalversammlung automa-
tisch aus. Ausnahmen können vom Verwaltungsrat in begründeten 
Einzelfällen gewährt werden.

Erstmalige Wahl und verbleibende Amtsdauer
Die folgende Tabelle zeigt das Datum der erstmaligen Wahl für 
jedes Mitglied des Verwaltungsrates. Laut Statuten endet die 
Amtsdauer eines Mitglieds des Verwaltungsrates nach Abschluss 
der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Deshalb müssen 
sämtliche Verwaltungsratsmitglieder jährlich an der Generalver-
sammlung neu gewählt werden. Mit Ausnahme von John J. Zei, 
der aufgrund der Altersbeschränkung gemäss Organisationsregle-
ment nicht mehr zur Wahl stand, wurden sämtliche bisherigen 
Mitglieder des Verwaltungsrates durch die Generalversammlung 
2016 wiedergewählt (die Statuten sind unter www.sonova.com/
de/investoren/statuten einsehbar).

Name Position Erstwahl

Robert F. Spoerry Präsident 2003

Beat Hess Vizepräsident 2012

Lynn Dorsey Bleil Mitglied 2016

Michael Jacobi Mitglied 2003

Stacy Enxing Seng Mitglied 2014

Ronald van der Vis Mitglied 2009

Anssi Vanjoki Mitglied 2009

Jinlong Wang Mitglied 2013

http://www.sonova.com/de/investoren/statuten
http://www.sonova.com/de/investoren/statuten
http://www.sonova.com/de/investoren/statuten
http://www.sonova.com/de/investoren/statuten
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Von 1988 bis 2003 war Beat Hess als Chef-
jurist der ABB-Gruppe und von 2003 bis 2011 
als Group Legal Director und Mitglied der  
Konzernleitung von Royal Dutch Shell tätig.

Beat Hess studierte an den Universitäten in 
Genf, Freiburg sowie Miami und ist Rechtsan-
walt sowie Doktor der Rechtswissenschaften.

Weitere Tätigkeiten:
• Mitglied des Verwaltungsrates der  

Nestlé S.A.
• Präsident des Verwaltungsrates der  

LafargeHolcim Ltd. (seit Mai 2016, zuvor 
Vizepräsident)

Lynn Dorsey Bleil
(geboren 1963, US-Bürgerin) ist 2013 als  
Senior Partner (Director) von McKinsey  
& Company in den USA zurückgetreten, nach-
dem sie mehr als 25 Jahre Geschäftsleitung 
und Verwaltungsräte führender Unternehmen 
aus dem Gesundheitsbereich zu Unterneh-
mens- und Geschäftsfeldstrategien, Fusionen 
und Akquisitionen sowie gesundheitspoli-
tischen Fragen in allen Bereichen der Wert-
schöpfungskette beraten hat. Ausserdem  
war sie bis Mai 2015 Mitglied des Verwal-
tungsrates von Auspex Pharmaceuticals.

Lynn Dorsey Bleil verfügt über einen Bache-
lor-Abschluss in Chemieingenieurswesen der 
Princeton University und über einen Master 
in Business Administration der Stanford  
University Graduate School of Business.

Weitere Tätigkeiten:
• VR-Mitglied Stericycle, Inc.
• VR-Mitglied DST Systems, Inc.
• Mitglied Governing Board Intermountain 

Healthcare (Park City Hospital)

Robert F. Spoerry 
(geb. 1955, Schweizer Staatsangehöriger) ist 
seit 30. März 2011 Präsident des Verwal-
tungsrates der Sonova Holding AG und ge-
hört dem Verwaltungsrat seit 2003 als nicht- 
exekutives Mitglied an.

Ebenso ist Robert F. Spoerry Präsident des 
Verwaltungsrates von Mettler-Toledo Inter-
national Inc., einem führenden weltweiten 
Hersteller und Anbieter von Präzisions-
instrumenten und damit verbundenen Dienst-
leistungen für Labors, die Industrie und  
den Lebensmittelhandel. Robert F. Spoerry 
ist seit 1983 bei Mettler-Toledo und war  
von 1993 bis 2007 CEO. Er leitete den 1996 
vollzogenen Buyout von Mettler-Toledo  
aus dem Ciba-Geigy-Konzern und das IPO an  
der New Yorker Börse (NYSE) im darauffol-
genden Jahr. 1998 wurde er Präsident des 
Verwaltungsrates.

Robert F. Spoerry ist dipl. Masch.-Ing. der 
Eidgenössischen Technischen Hochschule 
(ETH) in Zürich, Schweiz, und besitzt einen 
MBA der University of Chicago.

Weitere Tätigkeiten:
• VR-Vizepräsident Geberit AG  

(bis April 2016)
• VR-Mitglied Conzzeta Holding AG

Beat Hess
(geb. 1949, Schweizer Staatsangehöriger)  
ist seit 19. Juni 2012 Vizepräsident des  
Verwaltungsrates der Sonova Holding AG.

Michael Jacobi
(geb. 1953, Schweizer und deutscher  
Staatsangehöriger) arbeitet seit 2007 als  
unabhängiger Berater.

Von 1996 bis 2007 war er CFO und Mitglied 
der Konzernleitung der Ciba Spezialitäten-
chemie AG. Zuvor nahm er seit 1978 verschie-
dene Führungspositionen in der Ciba-Geigy-
Gruppe im Bereich Finanzen in Brasilien, den 
USA und der Schweiz wahr.

Michael Jacobi studierte Wirtschaftswissen-
schaften an der Universität St. Gallen, 
Schweiz, an der Universität Washington in  
Seattle sowie an der Harvard Business  
School in Boston. In St. Gallen erlangte er 
1979 die Doktorwürde.

Weitere Tätigkeiten: 
• VR-Mitglied Hilti AG
• VR-Mitglied Actelion Pharmaceuticals Ltd.
• Mitglied Trustee-Board Martin Hilti Family 

Trust
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Stacy Enxing Seng
(geb. 1964, US-Staatsangehörige) arbeitete 
zuvor als Executive in Residence bei  
Covidien und President der Vascular Thera-
pies Division bei Covidien. Im Zuge der  
Übernahme von ev3 war Stacy Enxing Seng 
im Juli 2010 zu Covidien gekommen. Sie  
war Gründungsmitglied von ev3 und führte 
als Executive Officer von Beginn an die  
Pheripheral Vascular Division. Stacy Enxing 
Seng hatte zuvor verschiedene Positionen 
bei Boston Scientific, SCIMED Life Systems 
Inc., Baxter Healthcare und American  
Hospital Supply inne.

Stacy Enxing Seng besitzt einen Master  
of Business Administration der Harvard  
University und verfügt über einen Bachelor 
of Arts in Public Policy der Michigan State 
University.

Weitere Tätigkeiten:
• VR-Mitglied Solace Therapeutics, Inc.
• VR-Mitglied Hill-Rom Holdings, Inc.
• VR-Mitglied Spirox, Inc.
• Venture Partner, Lightstone Ventures

Ronald van der Vis
(geb. 1967, niederländischer Staatsange-
höriger) war zwischen 2009 und November 
2012 exekutives Mitglied des Verwaltungs-
rates und Group CEO von Esprit Holdings  
Limited, einem an der Hongkonger Börse  
kotierten und global tätigen Lifestyle- 
Unternehmen.

Davor hatte Ronald van der Vis seit 1998  
verschiedene General-Management-Positio-
nen bei Pearle Europe (nun GrandVision NV), 
der weltweit führenden Optikkette, inne.  
Zwischen 2004 und 2009 war er CEO der  
Pearle Europe Gruppe.

Ronald van der Vis studierte an der Nyenrode 
Business University, Niederlande, und  
erwarb an der Manchester Business School, 
Grossbritannien, den Master in Betriebs-
ökonomie.

Weitere Tätigkeiten:
• Operating Partner und Industrieberater
• VR-Präsident Basic-Fit NV
• VR-Mitglied Beter Bed Holding N.V.

Anssi Vanjoki
(geb. 1956, finnischer Staatsangehöriger)  
ist Professor an der TU Lappeenranta und  
Individual Multicontributor von RKBS Oy,  
einem Investmentunternehmen für Technolo-
gie-Startups. Er war bis März 2011 Executive 
Vice President und General Manager von  
Nokia und von 1998 bis 2011 Mitglied des 
Nokia Group Executive Board. Ausserdem  
ist er Verwaltungsratspräsident von Amer 
Sports Corporation, einem der weltweit  
führenden Anbieter von Sportartikeln, zu 
dem die Marken Salomon, Atomic, Wilson, 
Precor und Suunto gehören.

Anssi Vanjoki hat einen Master in Betriebs-
ökonomie der Helsinki School of Economics 
and Business Administration.

Weitere Tätigkeiten:
• VR-Präsident Oriola Corporation
• VR-Mitglied Basware Corporation Oyj
• Investor und Präsident in diversen  

kleinen Technologiefirmen

Jinlong Wang
(geb. 1957, US-Staatsangehöriger) ist derzeit 
Managing Director / Operating Partner bei 
Hony Capital. Zuvor hatte er bei Starbucks 
eine Reihe führender Positionen inne, darun-
ter Senior Vice President der Starbucks 
Corp., President für die Region Asien-Pazifik, 
Vorsitzender und President für die Region 
Greater China, Leiter der Abteilung Recht und 
Unternehmensangelegenheiten sowie Vize-
präsident für die internationale Geschäfts-
entwicklung. Seine Karriere begann er als 
Regierungsmitarbeiter im chinesischen 
 Ministerium für wirtschaftliche Beziehungen 
und Aussenhandel.

Jinlong Wang schloss sein Studium in Inter-
nationaler Volkswirtschaft und Handel an  
der gleichnamigen Pekinger Universität 1982 
mit dem Bachelor ab und erwarb 1988  
an der zur Columbia University gehörenden  
Columbia School of Law den Juris Doctor.

Weitere Tätigkeiten:
• VR-Präsident PizzaExpress Group Limited
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vieren. Weiterhin unterstützt das Nominations- und Vergütungs-
komitee den Verwaltungsrat bei der Erstellung des Vergütungs-
berichts, bei der Erstellung und Überprüfung der Vergü tungs- 
grundsätze und -richtlinien des Unternehmens sowie der Festle-
gung der Leistungskennzahlen ebenso wie bei der Ausarbeitung 
von Vorschlägen an die Generalversammlung hinsichtlich der 
Vergütung von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung. Darüber 
hinaus kann das Komitee dem Verwaltungsrat Vorschläge und 
Empfehlungen zu anderen Fragen im Zusammenhang mit der Ver-
gütung unterbreiten. Siehe die Satzung des Nominations- und 
Vergütungskomitees: www.sonova.com/de/investoren/komitee- 
satzungen.

Das Nominations- und Vergütungskomitee trifft sich so oft wie 
nötig, jedoch mindestens drei Mal pro Jahr. Im Berichtsjahr fanden 
fünf Sitzungen statt.

Arbeitsweise des Verwaltungsrates und seiner Komitees
In der Berichtsperiode fanden fünf Sitzungen des Verwaltungs-
rates statt. Die folgende Übersicht zeigt die Teilnahme der ein-
zelnen Mitglieder an den Verwaltungsrats- und Komiteesitzungen 
sowie die durchschnittliche Dauer der Sitzungen:

VR 1) AC 2) NCC 3)

Anzahl Sitzungen 2016 / 17 5 4 5

Robert F. Spoerry 5 4 4) 5

Beat Hess 5 – 5

Lynn Dorsey Bleil 5 5) – –

Michael Jacobi 5 4 –

Stacy Enxing Seng 5 – 4

Anssi Vanjoki 5 4 –

Ronald van der Vis 5 4 –

Jinlong Wang 5 – –

John J. Zei 2 6) – 2 6)

Durchschnittliche Sitzungsdauer 8 h7) 3 h 3 h

1) Verwaltungsrat 5) Mitglied seit GV 2016, Teilnahme  
2) Auditkomitee  im Mai und Juni 2016 als Gast 
3) Nominations- und 6) Mitglied bis GV 2016 
 Vergütungskomitee 7) Ohne Telefonkonferenzen  
4) Als Gast  und Vorbereitungszeit 

Dringende Geschäftsangelegenheiten wurden in verschiedenen 
Telefonkonferenzen erörtert. Neben den formell protokollierten 
Sitzungen haben sich die Mitglieder des Verwaltungsrates auch 
noch zu weiteren Themen und Diskussionen informell zusammen-
gefunden, die zusätzliche Zeit in Anspruch nahmen. Dazu gehör-
ten zum Beispiel Vorbereitungen für die formellen Sitzungen.

Die Traktanden für Sitzungen des Verwaltungsrates und der Ko-
mitees werden durch den jeweiligen Präsidenten bzw. Vorsitzen-
den festgelegt. Jedes Mitglied des Verwaltungsrates oder Komi-
tees kann die Einberufung einer Sitzung oder die Aufnahme eines 

Interne Organisation
Aufgabenteilung im Verwaltungsrat
Gemäss Art. 17 Abs. 1 der Statuten konstituiert sich der Verwal-
tungsrat selbst, mit Ausnahme des Verwaltungsratspräsidenten 
und der Mitglieder des Vergütungskomitees, die von den Aktio-
nären gewählt werden. Wenn das Amt des Präsidenten oder eines 
Mitglieds des Vergütungskomitees vakant wird, ernennt der Ver-
waltungsrat aus seiner Mitte einen Vertreter für die verbleibende 
Amtszeit (die Statuten sind unter www.sonova.com/de/investo-
ren/statuten einsehbar).

Gemäss dem Organisationsreglement, das die Statuten ergänzt, 
ernennt der Verwaltungsrat ein Auditkomitee (das Organisations-
reglement ist unter www.sonova.com/de/investoren/organisati-
onsreglement einsehbar).

Aufgaben und Kompetenzen der Verwaltungsratkomitees
Die Aufgaben und Kompetenzen der Komitees sind in den Statuten 
(ausschliesslich für das Vergütungskomitee), dem Organisations-
reglement und den Komiteesatzungen des Verwaltungsrates fest-
gelegt (jeweils unter www.sonova.com/de/investoren/statuten 
einsehbar). Die Komitees kommen in der Regel vor den Sitzungen 
des Verwaltungsrates zusammen und erstatten diesem regelmäs-
sig über ihre Tätigkeiten und Feststellungen Bericht. Die Gesamt-
verantwortung für Pflichten, die an die Komitees delegiert werden, 
verbleibt beim Verwaltungsrat.

Auditkomitee
Das Auditkomitee setzt sich zusammen aus den Mitgliedern Mi-
chael Jacobi (Vorsitzender), Ronald van der Vis und Anssi Vanjoki.

Das Auditkomitee überprüft unter anderem im Auftrag des Ge-
samtverwaltungsrates die Tätigkeit und Wirksamkeit der externen 
und internen Revision, beurteilt die Finanzkontrollsysteme, die 
Finanzstruktur und die Risikomanagement-Kontrollmechanismen 
des Unternehmens und prüft die Halbjahres- und Jahresabschlüsse 
der Gruppe. Ausserdem wird das Auditkomitee regelmässig über 
das Compliance-Programm des Unternehmens informiert. Siehe 
die Satzung des Auditkomitees: www.sonova.com/de/investoren/
komitee-satzungen.

Das Auditkomitee trifft sich so oft wie nötig, jedoch mindestens 
vier Mal pro Jahr. Im Berichtsjahr fanden vier Sitzungen statt. 
Der Präsident des Verwaltungsrates nahm auf Einladung an allen 
Sitzungen des Auditkomitees als Gast teil.

Nominations- und Vergütungskomitee
Das Nominations- und Vergütungskomitee setzt sich aus den 
 Mitgliedern Robert F. Spoerry (Präsident), Beat Hess und Stacy 
Enxing Seng zusammen.

Das Nominations- und Vergütungskomitee unterstützt den Ver-
waltungsrat in dessen Aufgabe, für den Verwaltungsrat und das 
Topmanagement Kandidaten mit herausragenden beruflichen und 
menschlichen Fähigkeiten zu gewinnen, zu binden und zu moti-

http://www.sonova.com/de/investoren/komitee-satzungen
http://www.sonova.com/de/investoren/komitee-satzungen
http://www.sonova.com/de/investoren/statuten
http://www.sonova.com/de/investoren/statuten
http://www.sonova.com/de/investoren/organisationsreglement
http://www.sonova.com/de/investoren/organisationsreglement
http://www.sonova.com/de/investoren/statuten
http://www.sonova.com/de/investoren/komitee-satzungen
http://www.sonova.com/de/investoren/komitee-satzungen
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Traktandums beantragen. Die Mitglieder des Verwaltungsrates 
und der Komitees erhalten vor den Sitzungen alle relevanten Un-
terlagen, die ihnen die ordentliche Vorbereitung auf die Behand-
lung der Traktanden ermöglichen. Der Verwaltungsrat und seine 
Komitees sind beschlussfähig, wenn die Hälfte der Mitglieder 
anwesend ist. Der Verwaltungsrat und seine Komitees fassen ihre 
Beschlüsse mit der Mehrheit der anwesenden Stimmen. Bei Stim-
mengleichheit steht dem Vorsitzenden der Stichentscheid zu.

Der Verwaltungsrat arbeitet eng mit der Geschäftsleitung zusam-
men. Im Allgemeinen nehmen an den Sitzungen des Verwaltungs-
rates und der Komitees auch der CEO und CFO und entsprechend 
den Traktanden weitere Mitglieder der Geschäftsleitung teil. Der 
Verwaltungsrat und die Komitees treten im Anschluss an jede 
Verwaltungsrats- respektive Komiteesitzung in Exekutivsitzun-
gen zusammen. Bei Bedarf zieht der Verwaltungsrat bei spezifi-
schen Themen externe Berater hinzu.

Kompetenzregelung
Dem Verwaltungsrat der Sonova Holding AG obliegt die Oberlei-
tung der Gesellschaft, ausser in Angelegenheiten, die gemäss 
Gesetz der Generalversammlung vorbehalten sind. Er befindet 
über sämtliche Angelegenheiten, die nicht gemäss Gesetz, den 
Statuten oder dem Organisationsreglement der Gesellschaft aus-
drücklich einem anderen leitenden Organ der Gesellschaft anver-
traut sind. Die Trennung der Zuständigkeiten zwischen Verwal-
tungsrat und Geschäftsleitung ist im Organisationsreglement des 
Unternehmens detailliert geregelt (einsehbar unter www.sonova.
com/de/investoren/organisationsreglement einsehbar).

Informations- und Kontrollinstrumente  
gegenüber der Geschäftsleitung
Die Geschäftsleitung erstattet dem Verwaltungsrat und dessen 
Komitees regelmässig Bericht. So informiert die Geschäftsleitung 
bei jeder Verwaltungsratssitzung den Verwaltungsrat über den 
Stand der laufenden Geschäfte und finanziellen Ergebnisse; aus-
serdem werden relevante strategische Initiativen und wesent-
liche Geschäftsvorgänge wie Fusionen und Akquisitionen mit-
geteilt. Jedes Jahr wird eine Verwaltungsratssitzung für die 
Vorstellung und Diskussion von Unternehmensstrategie und 
langfristigem Finanzplan reserviert. Zudem werden dem Verwal-
tungsrat monatlich konsolidierte Verkaufsberichte vorgelegt, die 
den Umsatz, die durchschnittlichen Verkaufspreise und die 
Stückzahlen für jedes wichtige Produkt, jede Konzerngesellschaft 
und jeden Markt zeigen. Weiterhin erhält der Verwaltungsrat 
monatlich den Finanzbericht mit vollständiger Erfolgsrechnung, 
Bilanz und Mittelflussrechnung sowie den Bericht des CEO zur 
Unternehmensleistung und der Wettbewerbssituation sowie Neu-
igkeiten zu verschiedenen Initiativen und einen Ausblick. Je nach 
Bedarf werden Telefonkonferenzen zwischen Verwaltungsräten 
und dem CEO oder CFO abgehalten. Ausserdem ist jedes Mitglied 
des Verwaltungsrates berechtigt, zu allen unternehmensrelevan-
ten Angelegenheiten Auskunft zu verlangen.

Interne Revision, Risikomanagement und Compliance
Die Aufgaben der Funktionen für Interne Revision und Risiko-
management, ebenso wie ihre Berichtslinien und Tätigkeits-
bereiche, sind in der von Auditkomitee und Verwaltungsrat ge-
nehmigten Satzung «Internal Audit & Risk» definiert. Die interne 
Revisionsstelle führt Compliance-bezogene und operative Revi-
sionen durch und unterstützt die Geschäftseinheiten bei der Er-
reichung ihrer Ziele, indem sie eine unabhängige Beurteilung der 
Wirksamkeit der internen Kontrollprozesse sicherstellt. Für die 
Überwachung der operativen Risiken und für die Einhaltung der 
Gesetze ist das Management verantwortlich. Das Auditkomitee 
genehmigt die Jahresrevisionspläne von Internal Audit und stellt 
sicher, dass die relevanten Gesellschaften der Gruppe entspre-
chend ihren Risikokennzahlen adäquat geprüft werden. Das Au-
ditkomitee prüft und bespricht die Berichte der Internen Revision 
über die Resultate der durchgeführten Prüfungen. Die Interne 
Revision überwacht zusammen mit dem Controlling, inwieweit 
die Massnahmen umgesetzt wurden, welche die in früheren Au-
dits gemachten Feststellungen adressieren sollen, und berichtet 
dem Auditkomitee regelmässig über die Fortschritte. Der Leiter 
des Bereichs «Internal Audit & Risk» rapportiert an den Vorsit-
zenden des Auditkomitees.

Die Gruppe hat ein effizientes System zur Identifikation und Be-
urteilung der mit ihren geschäftlichen Aktivitäten zusammen-
hängenden strategischen, operativen, finanziellen, rechtlichen 
und Compliance-bezogenen Risiken eingeführt. Das Risikoma-
nagement klassifiziert Risiken anhand des Schweregrads sowie 
der Eintrittswahrscheinlichkeit und unterstützt die Geschäftslei-
tung dabei, Massnahmen zur Vermeidung bzw. Minderung der 
Risiken zu definieren. Gemäss den Komiteesatzungen überprüft 
das Auditkomitee die vom Risikomanagement erstellte Risiko-
bewertung des Unternehmens, bevor sie dem Verwaltungsrat 
vorgelegt wird. Der Verwaltungsrat genehmigt die jährliche Ri-
sikobewertung und äussert sich dazu in strategischer Hinsicht. 
Um die wichtigsten Risiken und ihre Minimierung regelmässig 
zu kontrollieren, erstellt das Risikomanagement entsprechende 
Risikostatusberichte, die dem Auditkomitee vorgelegt werden.

Zudem trägt das Risikomanagement die Verantwortung für das 
interne Kontrollsystem (IKS) für Risiken bei der Finanzbericht-
erstattung. Der Verwaltungsrat wird jährlich darüber informiert, 
inwiefern die Unternehmen der Gruppe die IKS-Richtlinien ein-
halten.

Die Gruppe hat ein umfassendes Compliance-Programm etabliert, 
welches durch den Group Compliance Manager betreut und vom 
Group General Counsel überwacht wird. Unter anderem regelt 
dieses Programms die folgenden Punkte: Verwaltung der Ethik- 
Hotline; Strukturierung des Regelwerks für ethisch einwandfreies 
geschäftliches Verhalten und entsprechende Schulung des Perso-
nals in den Geschäftsbereichen; Beratung zu vorgeschlagenen 
geschäftlichen Vorgehensweisen; Unterstützung der Geschäfts-
bereiche bei der Prüfung der Geschäftspartner. 

http://www.sonova.com/de/investoren/organisationsreglement
http://www.sonova.com/de/investoren/organisationsreglement
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Hartwig Grevener 
(geb. 1966, deutscher Staatsangehöriger)  
ist seit August 2012 CFO der Sonova Gruppe. 
Zuvor war er Group CFO von Jet Aviation,  
einem Unternehmen, das zur Firmengruppe 
von General Dynamics gehört. Von 2001  
bis 2006 war Hartwig Grevener CFO für das  
Europa-Geschäft von Gate Gourmet, einem 
führenden internationalen Airline-Caterer. 
Frühere berufliche Erfahrung sammelte er  
unter anderem bei der deutschen Logistik-
gruppe Hapag Lloyd, beim Beratungsunter-
nehmen A.T. Kearney sowie bei BMW.

Hartwig Grevener hat einen Diplomabschluss 
in Betriebswirtschaft und Maschinenbau  
von der Universität Berlin (1991) sowie einen 
Doktortitel in Betriebswirtschaft von der  
Universität St. Gallen (1994).

Lukas Braunschweiler
(geb. 1956, Schweizer Staatsangehöriger) ist 
seit November 2011 CEO der Sonova Gruppe. 
Zuvor war er CEO des Schweizer Technologie-
konzerns RUAG. Von 2002 bis 2009 leitete  
er als Präsident und CEO die Dionex Corpora-
tion. Das Unternehmen mit Sitz in Kalifornien 
ist im Bereich Lifescience tätig und war an  
der Nasdaq Börse kotiert. Zuvor war er von 
1995 bis 2002 in der Schweiz und den USA  
in der Konzernleitung von Mettler Toledo,  
einem Hersteller von Präzisionsinstrumen-
ten, in verschiedenen Positionen tätig.

Lukas Braunschweiler verfügt über einen 
Master of Science in analytischer Chemie 
(1982) sowie über einen Doktortitel in 
 physikalischer Chemie (1985) der ETH Zürich.

Lukas Braunschweiler ist Mitglied des  
Verwaltungsrates der Schweiter Technology 
Group.

Claude Diversi 
(geb. 1964, französischer und italienischer 
Staatsangehöriger) begann im März 2005  
als Managing Director von Phonak Frankreich 
bei der Gruppe. Seit April 2016 ist er Group 
Vice President Hearing Instruments Whole-
sale. Zuvor war er von Mai 2012 bis März 
2016 Vice President Hearing Instruments 
 Phonak Wholesale für die Regionen Europa 
und Südamerika. Claude Diversi verfügt über  
einen umfangreichen Leistungsausweis als 
Verkaufsleiter mit einer breiten Erfahrung  
in allen Vertriebsbereichen, einschliesslich 
Reporting, der Führung von Vertriebsteams 
sowie der Durchführung von Vermarktungs-
strategien. Vor seinem Einstieg bei Phonak 
war Diversi in verschiedenen Führungsposi-
tionen im Vertrieb tätig, wie etwa bei British 
American Tobacco, Dowbrands & Melitta  
Europa sowie Pillsbury und Kraft Foods  
Frankreich.

Claude Diversi besitzt einen Diplomabschluss 
in Internationaler Betriebswirtschaft von der 
Universität Paris Descartes.

Quartalsweise werden dem Auditkommittee Compliance-Berichte 
übermittelt und ein jährlicher Compliance-Bericht zu Händen des 
Verwaltungsrates erstellt.

Corporate Social Responsibility
Die Geschäftsleitung schlägt Themen zur Corporate Social Res-
ponsibility vor, die jährlich vom gesamten Verwaltungsrat be-
sprochen und überprüft werden (für weitere Informationen siehe 
separater Bericht zu «Corporate Social Responsibility»).

Geschäftsleitung
Die Geschäftsleitung ist verantwortlich für die Vorbereitung, Um-
setzung und Überwachung des strategischen Fahrplans, für das 
Management der Gruppenfunktionen der jeweiligen Mitglieder 
und für die Vorbereitung, Umsetzung und Bereitstellung des Jah-
resplans und -budgets. Die Geschäftsleitung bereitet ausserdem 
die Entscheide des Verwaltungsrates vor und setzt diese anschlie-
ssend um. Gemäss Organisationsreglement der Sonova Holding 
AG besteht die Geschäftsleitung aus dem Chief Executive Officer 
(CEO) als Vorsitzendem und mindestens dem Chief Financial 
 Officer (CFO) sowie entsprechend der Struktur und den Tätigkei-
ten des Unternehmens aus weiteren Mitgliedern. Die Mitglieder 
der Geschäftsleitung werden vom CEO vorgeschlagen und vom 
Verwaltungsrat auf Antrag des Nominations- und Vergütungsko-
mitees ernannt.
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Hansjürg Emch 
(geb. 1968, Schweizer Staatsangehöriger) 
trat im März 2011 als Group Vice President 
Cochlear Implants in die Sonova Gruppe  
ein. Bevor er zu Sonova kam, leitete er beim  
Implantatehersteller Synthes die globale 
Wirbelsäulensparte. Während seiner Zeit  
bei Synthes erarbeitete er sich in verschiede-
nen Positionen umfangreiche Fach- und  
Führungskompetenzen, etwa in den Berei-
chen allgemeine Geschäftsführung, Vertrieb, 
Produkt- und Geschäftsentwicklung sowie 
klinische und regulatorische Angelegenhei-
ten in den USA und Europa.

Hansjürg Emch besitzt ein Ingenieurdiplom 
der Eidgenössischen Technischen Hochschule 
(ETH) Zürich. Darüber hinaus absolvierte  
er ein Management-Development-Programm 
an der Harvard Business School.

Christophe Fond
(geboren 1966, französischer Staatsange-
höriger) ist seit Februar 2017 Group Vice  
President Retail der Sonova Gruppe. Zuvor 
war er President Lateinamerika und Mitglied 
der Geschäftsleitung von GrandVision, einer 
global führenden Optikkette. Im Laufe seiner 
Karriere sammelte er umfangreiche Erfah-
rungen in globalem Retailmanagement und 
führte grosse Retailunternehmen zu trans-
formierendem Wachstum, u. a. durch Akqui-
sitionen, Fusionen und Integrationen. 

Vor seiner Zeit bei GrandVision war er in ver-
schiedenen Positionen mit internationaler 
Führungsverantwortung bei Pearle, Bata und 
FNAC tätig. 

Christophe Fond erwarb einen Abschluss  
als Master of Business Administration an der 
IMD-Switzerland und verfügt über einen 
 Abschluss der Superior School of Military  
Engineering (ESAG) in Frankreich.

Martin Grieder
(geb. 1965, Schweizer und britischer Staats-
angehöriger) trat im August 2014 als Group 
Vice President Phonak in die Sonova Gruppe 
ein und wurde im September 2016 zum Group 
Vice President Hearing Instruments Marketing 
ernannt. Zuvor war er bei Nestlé als Vice  
President und Global Head of Nestlé BabyNes 
tätig. Martin Grieder begann 1992 bei Nestlé 
und sammelte dort über mehr als 20 Jahre 
hinweg in 18 Ländern vielfältige Erfahrungen 
in leitenden Funktionen, von der Leitung der 
globalen Nespresso Professional Division bis 
zur Leitung von Nestlé Nespresso Nordame-
rika. Weitere Führungspositionen bei Nestlé 
waren Vice President, Head of Finance for  
the Americas und Head Nestlé Group Audit  
sowie R & D Head for Food & Beverage Systems  
Solutions für die Nestlé-Gruppe.

Martin Grieder besitzt einen Master of Busi-
ness Administration der IMD-Switzerland  
und einen Bachelor in Wirtschaftswissenschaf-
ten der Fachhochschule Nordwestschweiz  
in Basel.

Sarah Kreienbühl 
(geb. 1970, Schweizer Staatsangehörige)  
ist seit August 2004 als Group Vice President 
Corporate Human Resources Management und 
seit 2012 zusätzlich als Group Vice President 
Corporate Communications für die  Sonova 
Gruppe tätig. Zuvor war Sarah Kreienbühl 
Head of Global Human Resources und Mitglied 
des Executive Board der Tecan Gruppe in 
Männedorf, Schweiz. Vor dieser Tätigkeit war 
sie Beraterin bei Amrop International, Zürich, 
wo sie zusätzlich zu ihren Executive-Search- 
Projekten neue Assessment- und Manage-
ment-Audit-Dienstleistungen einführte. Ihre 
berufliche Laufbahn begann sie als Psycho-
login bei Swissair im Bereich der Selektion 
von Piloten und Flugverkehrsleitern.

Ihr Studium der Angewandten Psychologie  
an der Universität Zürich schloss Sarah  
Kreienbühl mit einem Master ab, gefolgt von 
verschiedenen Weiterbildungen im Bereich 
Human Resources Management, Kommunika-
tion und Finanzen.

Hans Mehl 
(geb. 1959, deutscher Staatsangehöriger) 
wurde im April 2007 zum Group Vice Presi-
dent Operations der Sonova Gruppe ernannt. 
Zuvor war er innerhalb der Siemens Gruppe  
in verschiedenen internationalen Führungs-
positionen in den Niederlanden, Singapur, den 
USA und der Schweiz tätig. In seiner letzten 
Position war Hans Mehl Co-Divisions- Leiter für 
das Fire- und Security-Geschäft bei Siemens 
Building Technologies in Zug, Schweiz. 
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Andi Vonlanthen 
(geb. 1961, Schweizer Staatsangehöriger)  
ist seit April 2012 Group Vice President  
Research & Development. Er startete seine 
berufliche Laufbahn 1984 bei Phonak und 
war für mehrere Jahre im Bereich Produkt-
entwicklung tätig. Im Rahmen seiner Tätig-
keit trug er massgeblich zu zahlreichen  
technologischen Innovationen und Markt-
einführungen bei. So entwickelte er unter  
anderem das erste Multimikrofon-System  
für den Einsatz in Hörgeräten und revolu-
tionierte damit die Hörgeräteindustrie. Von 
2002 bis 2004 war er als Vice President 
R & D bei Unitron tätig. Ab 2004 war er für 
die gruppenweite Systemintegration ver-
antwortlich.

Andi Vonlanthen erlangte 1984 einen  
Abschluss als Ingenieur für Elektrotechnik  
an der HTL Brugg Windisch, Schweiz.

Von 2000 bis 2003 war er CFO des Health- 
Services-Geschäfts bei Siemens Medical 
Group in Philadelphia, USA. Davor war er  
Mitglied der Geschäftsführung der Siemens 
Audiologische Technik Gruppe.

Hans Mehl absolvierte seine Ausbildung in  
Betriebswirtschaft in Deutschland.

Franz Petermann 
(geb. 1964, Schweizer Staatsangehöriger)  
trat 2002 als Director Finance & Controlling  
in die Sonova Gruppe ein. Im April 2013 
wurde er zum Vice President Connect Hearing 
Group und im September 2016 zum Group 
Vice President Corporate e-Marketing ernannt. 
Bevor er zu Sonova kam, war er von 1999  
bis 2002 CFO bei der Qualiflyer Loyalty AG 
und hatte zuvor in verschiedenen Industrien 
leitende Positionen ausgeübt. Während  
seiner Karriere sammelte er internationale  
Erfahrung in Deutschland, Kanada und  
Hongkong.

Franz Petermann schloss als Betriebsökonom 
FH an der Fachhochschule Zentralschweiz  
in Luzern ab und erlangte 2002 in Gross-
britannien einen Master in Betriebswirtschaft.
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Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen
Ausser den Angaben in den Biografien bekleidet kein Mitglied 
der Geschäftsleitung eine Position in einem leitenden oder über-
wachenden Organ einer bedeutenden privat- oder öffentlich- 
rechtlichen Organisation, Institution oder Stiftung, hat eine 
ständige Führungs- oder Beratungsfunktion bei einer bedeuten-
den Interessengruppe inne oder übt ein öffentliches oder politi-
sches Amt aus.

Mandate ausserhalb der Sonova Holding AG
Gemäss Art. 30 der Statuten kann ein Mitglied der Geschäftslei-
tung nicht mehr als ein weiteres Mandat in einem börsenkotier-
ten Unternehmen und insgesamt nicht mehr als fünf weitere Man-
date ausüben (alle solchen Mandate unterliegen der Genehmigung 
durch den Verwaltungsrat). Wie bereits beim Verwaltungsrat 
ausgeführt, fallen bestimmte Mandate nicht unter diese Be-
schränkungen (siehe Seite 35). Die Statuten sind unter www.
sonova.com/de/investoren/statuten einsehbar.

Managementverträge
Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung führen die Ge-
schäfte direkt und haben keine Geschäftsführungsaufgaben an 
Unternehmen ausserhalb der Gruppe delegiert.

Vergütung und Kapitalbeteiligungen
Einzelheiten zur Vergütung von Verwaltungsrat und Geschäftslei-
tung finden sich im Vergütungsbericht (beginnend auf Seite 46).

Vergütung, Kapitalbeteiligungen 
und Darlehen

Siehe: Vergütungsbericht (beginnend auf Seite 46)

Mitwirkungsrechte der Aktionäre
Stimmrechtsbeschränkung und -vertretung
Stimmrechtsbeschränkungen
Bei der Ausübung des Stimmrechts kann kein Aktionär für eigene 
und vertretene Aktien zusammen mehr als 10 % der im Handels-
register ausgewiesenen Gesamtzahl der Aktien der Gesellschaft 
auf sich vereinigen (Art. 14 Abs. 2 der Statuten). Verbundene 
Parteien gelten als eine Person. Diese Stimmrechtsbeschränkung 
gilt nicht für Altaktionäre. Der Verwaltungsrat kann aus begrün-
detem Anlass weitere Ausnahmen gestatten; dafür ist kein beson-
deres Stimmenquorum erforderlich.

Gewährung von Ausnahmen im Berichtsjahr
Im Berichtsjahr wurden keine Ausnahmen von dieser Beschrän-
kung gewährt.

Statutarische Regelung zur Teilnahme  
an der Generalversammlung
Gemäss Art. 14 Abs. 4 der Statuten kann jeder als Aktionär mit 
Stimmrecht im Aktienbuch eingetragene Aktionär seine Aktien 
durch eine von ihm schriftlich bevollmächtigte Person, die nicht 
Aktionär sein muss, oder durch den unabhängigen Stimmrechts-
vertreter vertreten lassen. Alle von einem Aktionär gehaltenen 
Aktien können nur von einer Person vertreten werden.

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter  
und elektronische Abstimmung
Andreas G. Keller wurde an der Generalversammlung 2016 zum 
unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zur Generalversammlung 
2017 gewählt.

Die Sonova Holding AG bietet den Aktionären die Möglichkeit, 
eine Online-Plattform zu nutzen und dem unabhängigen Stimm-
rechtsvertreter Vollmacht zu erteilen sowie Weisungen elektro-
nisch zukommen zu lassen.

Statutarische Quoren
Beschlüsse und Wahlen an der Generalversammlung erfordern 
die Genehmigung durch eine relative Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen unter Berücksichtigung von Einschränkungen des Stimm-
rechts, sofern nicht gesetzlich oder durch die Statuten anders 
festgelegt.

Einberufung der Generalversammlung
Die ordentliche Generalversammlung wird innerhalb von sechs 
Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres durchgeführt.

Ausserordentliche Generalversammlungen können nach Bedarf 
beliebig oft einberufen werden, insbesondere wenn dafür eine 
gesetzliche Notwendigkeit besteht.

Generalversammlungen werden durch den Verwaltungsrat und 
nötigenfalls durch die Revision einberufen. Aktionäre mit Stimm-
recht, die zusammen mindestens 10 % des Aktienkapitals vertre-
ten, können vom Verwaltungsrat, unter Angabe des Grundes, 
schriftlich die Einberufung einer ausserordentlichen Generalver-
sammlung verlangen.

Traktandierung
Aktionäre mit Stimmrechten, welche mindestens 1 % des Aktien-
kapitals vertreten, können unter Angabe der Anträge die Traktan-
dierung eines Verhandlungsgegenstandes verlangen. Entspre-
chende Begehren sind schriftlich spätestens 60 Tage vor der 
Versammlung an den Präsidenten des Verwaltungsrates zu richten.

http://www.sonova.com/de/investoren/statuten
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Wertpapierhandels-Richtlinie
Der Verwaltungsrat hat eine Richtlinie erlassen, um zu verhindern, 
dass Insider vertrauliche Informationen zu ihren Gunsten nutzen 
können. Die Richtlinie sieht Sperrfristen vor, die Insidern während 
sensibler Phasen den Handel mit Wertpapieren der Sonova 
 Holding AG verbieten, und verlangt, dass Transaktionen von Mit-
gliedern des Verwaltungsrates, der Geschäftsleitung und ausge-
wählten Mitarbeitern vorab genehmigt werden müssen.

Revisionsstelle
Dauer des Mandats und Amtsdauer des leitenden Revisors 
An der Generalversammlung vom 5. Juli 2001 wurde Pricewater-
houseCoopers AG erstmals zur Revisionsstelle der Sonova Holding 
AG und zum Konzernprüfer gewählt. An der Generalversammlung 
2016 wurde PricewaterhouseCoopers AG für eine weitere Amts-
dauer von einem Geschäftsjahr wiedergewählt. Als leitende Re-
visorin für das bestehende Revisionsmandat amtet seit 18. Juni 
2013 Sandra Boehm.

Honorare
PricewaterhouseCoopers stellte während der Berichtsjahre 2016 / 
17 und 2015 / 16 nachstehende Beträge in Rechnung: 

1’000 CHF 2016 / 17 2015 / 16

Revisionsdienstleistungen 1’762 1’374

Revisionsverwandte Dienstleistungen 59 53

Steuerliche Dienstleistungen 336 0

Nichtrevisionsrelevante  
Dienstleistungen 37 116

Total 2’194 1’543

Als Revisionsdienstleistungen gelten die üblichen Prüfungsarbei-
ten, die jedes Jahr zur Beurteilung der Rechnung der Mutterge-
sellschaft und der Konzernrechnung sowie zur Berichterstattung 
über die lokale statutarische Jahresrechnung durchgeführt wer-
den. Dazu gehören auch Zusatzarbeiten im Rahmen der Revision, 
die nur von der Revisionsstelle der Sonova Gruppe erbracht 
 werden können, etwa die Prüfung von Einmaltransaktionen oder 
der Umsetzung neuer Bewertungs- und Bilanzierungsvorschriften 
sowie Bestätigungen und Comfort Letters, die für die Berichter-
stattung an Aufsichtsbehörden erforderlich sind.

Eintragung ins Aktienbuch
Aus administrativen Gründen wird das Aktienregister ca. eine 
Woche vor der Generalversammlung geschlossen (das genaue 
Datum wird in der Einladung zur Generalversammlung mitgeteilt). 
Während dieser Zeit wird den Aktionären die Zutritts- und Stimm-
karte zugestellt. Die Aktien sind jederzeit handelbar und nicht 
gesperrt.

Kontrollwechsel und 
Abwehrmassnahmen

Angebotspflicht
Die Statuten der Sonova Holding AG enthalten weder eine Opting- 
out- noch eine Opting-up-Klausel. Aus diesem Grund muss ein 
Investor, der direkt, indirekt oder in Abstimmung mit Dritten An-
teile am Unternehmen erwirbt und dadurch zusammen mit den 
bereits in seinem Besitz befindlichen Anteilen die Schwelle von 
33 ⅓ % der Stimmrechte im Unternehmen überschreitet, gemäss 
dem Schweizerischen Börsengesetz ein Angebot für alle ausste-
henden Aktien unterbreiten. Die Statuten sind unter www.sonova.
com/de/investoren/statuten einsehbar.

Kontrollwechselklauseln 
Im Falle eines Kontrollwechsels und einer damit einhergehenden 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses («double-trigger») werden 
im Rahmen von EEAP gewährte, nicht gevestete Wertpapiere le-
diglich anteilig zugestanden.

http://www.sonova.com/de/investoren/statuten
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Revisionsverwandte Dienstleistungen umfassen Unterstützungs-
leistungen für die Wirtschaftsprüfung wie Beratung hinsichtlich 
neuer Rechnungslegungsvorschriften, welche auch von anderen 
Dienstleistern als von der die Prüfungsbestätigung unterzeich-
nenden Revisionsstelle erbracht werden könnten.

Als steuerliche Dienstleistungen gelten Dienstleistungen im Zu-
sammenhang mit der Einhaltung von Steuergesetzen.

Nichtrevisionsrelevante Dienstleistungen beinhalteten haupt-
sächlich Beratungen im Zusammenhang mit lokalen regulatori-
schen Anforderungen.

Das Verhältnis der einzelnen in Rechnung gestellten Beträge der 
Revisionsdienstleistungen, der revisionsverwandten, steuerli-
chen und nichtrevisionsrelevanten Dienstleistungen steht im Ein-
klang mit den im Zusammenhang mit der Unabhängigkeit der 
Revisionsstelle allgemein angewandten Good-Practice-Standards. 
Zudem legt eine vom Auditkomitee erlassene interne Richtlinie 
die Leitsätze aller nichtrevisionsrelevanten Dienstleistungen der 
Revisionsstelle fest.

Informationsinstrumente der externen Revision
Die externe Revisionsstelle rapportiert ihre Feststellungen halb-
jährlich direkt an das Auditkomitee des Verwaltungsrates. Im 
 Geschäftsjahr 2016 / 17 haben die externen Revisoren an 3 von 4 
Sitzungen des Auditkomitees persönlich oder im Rahmen einer 
Telefonkonferenz teilgenommen. Das Auditkomitee des Verwal-
tungsrates überprüft laufend die Leistung, Vergütung und Unab-
hängigkeit der Revisionsstelle. Das Auditkomitee berichtet die 
behandelten Sachverhalte vierteljährlich an den Verwaltungsrat.

Informationspolitik
Die Sonova Gruppe verfolgt eine offene und aktive Informations-
politik. Ein Hauptgrundsatz dieser Politik besteht darin, alle 
Stake holder gleich zu behandeln und gleichzeitig zu informieren. 
Es ist unser Ziel, unsere Aktionäre, Mitarbeitenden und Geschäfts-
partner so direkt, offen und transparent wie möglich über unsere 
Strategie, unsere weltweiten Aktivitäten und die aktuelle Unter-
nehmenslage zu informieren.

Sämtliche Publikationen werden allen Aktionären, den Medien 
und der Börse gleichzeitig zugänglich gemacht. Alle im Aktien-
register eingetragenen Aktionäre erhalten automatisch den Kurz-
bericht, eine Einladung zur Generalversammlung und, auf  Anfrage, 
eine Kopie des Geschäftsberichts der Sonova Holding AG. Sonova 
nutzt einen News Service, um interessierten Stakeholdern Medien-
mitteilungen zukommen zu lassen.

Die Website der Sonova Gruppe, www.sonova.com, enthält Infor-
mationen zu den Unternehmensergebnissen, dem Finanzkalender 
sowie aktuelle Präsentationen für Investoren. Das Investor-Rela-
tions-Programm umfasst Jahres- und Halbjahrespräsentationen, 
Investorenpräsentationen sowie Präsentationen bei weiteren 
Veranstaltungen.

Unter www.sonova.com/de/registrierung können Sie Medienmit-
teilungen von Sonova per E-Mail abonnieren. Sie können angeben, 
ob Sie die Mitteilungen in englischer oder deutscher Sprache 
 erhalten möchten, und es ist möglich, thematische Präferenzen 
für Mitteilungen anzugeben. Alle Medienmitteilungen von Sonova 
finden Sie unter www.sonova.com/de/media/news.
 
Weitere Informationstools, ständige Informationsquellen und 
Ansprechpartner sind am Ende dieses Jahresberichts aufgeführt.

http://www.sonova.com,
http://www.sonova.com/de/registrierung
http://www.sonova.com/de/media/news



